Gewerbeforderung am Beispiel
der , Existenzgriindungsaktion*

Rudolf N. Reitzner

1977 wurde durch das BMfHGI eine Aktion zur ,Férderung von
Betriebsneugriindungen und -ltibernahmen® fiir Betriebe im Bereich
der gewerblichen Wirtschaft durch bislang nicht selbstindig tatig
gewesene Personen ins Leben gerufen. Die Aktion beschriankte sich zu
Beginn auf die Forderung von Betrieben, die der Nahversorgung dienen
oder die in abwanderungsgefihrdeten Gebieten liegen. Geférdert
wurde durch nicht ruckzahlbare Zuschiisse fiir Investitionen und
Kosten fiir die Ubernahme von Rdumlichkeiten und Maschinen in Hohe
von 12 Prozent bis zu einer Forderungsobergrenze von S 500.000,—. Der
Jungunternehmer konnte also bei positiver Erledigung seines Antrages
mit einem Startgeschenk von hochstens S 60.000,— rechnen. Die gefor-
derte Kreditsumme bzw. das Forderungsvolumen* betrug 1977
67 Mio. S, 1978 120 Mio. S. Die dem Bund daraus erwachsenden Kosten
beliefen sich wie erwdhnt auf 12 Prozent von diesen Betragen (fiir 1978
demnach auf knapp 15 Mio. S).

Im Marz 1979 wurde die Aktion erweitert, es traten neue Forderungs-
richtlinien in Kraft, durch welche die Aktion in folgenden wesentlichen
Punkten verdndert wurde:

— die Beschriankung der Forderung auf Betriebe der Nahversorgung
und Betriebe in abwanderungsgefahrdeten Gebieten wurde beseitigt,
somit verlor der bis dahin fiur die Foérderung ausschlaggebende
Branchen-Katalog seine Bedeutung;

* Die Bezeichnung , Kreditsumme bzw. Forderungsvolumen* (im Text nur kurz Forde-
rungsvolumen), welche in den Geschaftsberichten der Biirges Verwendung findet und
daher auch hier gebraucht wird, ist insofern erlduterungsbediirftig, als laut Férderungs-
richtlinien auch Neugrindungen und Ubernahmen ohne Kreditaufnahme férderbar
sind. Gleichzeitig handelt es sich auch nicht um das geférderte Investitionsvolumen, da
auch Existenzgrindungen ohne nachgewiesene Investitionen férderbar sind.
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— grundsétzlich von der Foérderung ausgeschlossen bleiben seither
lediglich Betriebe, die zur Austbung ihrer Tétigkeit nur ein Biro
benétigen sowie Betriebe, bei denen der Gewerbeantritt von einer
Priifung des Bedarfes oder der Konkurrenzverhiltnisse abhéngig ist;

— die Altersgrenze fur Forderungswerber wurde von 40 auf 45 Jahre
hinaufgesetzt;

— der nicht riickzahlbare Férderungszuschuf3 wurde auf 15 Prozent von
einer Forderungsobergrenze von 2 Mio.S hinaufgesetzt. Damit
betrigt das Startgeschenk bis zu S 300.000,—;

— als Kriterium zur Beurteilung von Forderungsansuchen bleibt nach
Wegfall des Kataloges hauptséchlich die vage Formulierung in den
Forderungsrichtlinien, da3 die Forderung ,einer stindigen Erneue-
rung der Wirtschaft und einer winschenswerten weiteren Aufwaérts-
entwicklung der Volkswirtschaft dienen“ solle; ergdnzt wird dies um
eine Einschrinkung bei Neubauten von Beherbergungsbetrieben
sowie um Bestimmungen hinsichtlich der Nicht-Férderung der
Anschaffung und Ubernahme von Kraftfahrzeugen und unbebauten
Grundstiucken.

Die damit geschaffene breite Offnung der Férderungsaktion lieB ein
Anwachsen der Zahl der Forderungsansuchen und des Forderungsvo-
lumens erwarten. Im vorliegenden Beitrag soll die Entwicklung der
Forderungsaktion seit der skizzierten Richtliniendnderung dargestellt
werden.

1. Anzahl der Forderungsfille, Kreditsumme bzw.
Forderungsvolumen, durchschnittlich gefordertes Volumen pro
Forderungsfall

Nach einem sprunghaften Ansteigen im Jahr 1980 gegentiber 1979 —
sowohl was die Zahl der Forderungsfille als auch das Forderungsvolu-
men anbelangt — stabilisierten sich die beiden Gréf3en 1981 und 1982 auf
einem Niveau von etwa 1000 Fallen/Jahr (Tabelle 1) bzw. ca. 650 Mio. S/
Jahr (Tabelle 2). Die pro Antrag als Grundlage fiir die 15prozentige
Forderung ausschlaggebende Summe erhoéhte sich von 1979 bis 1981
von durchschnittlich ca. S 563.000,— auf ca. S 653.000,— und lag 1982 bei
ca. S 634.000,— (Tabelle 3). Die dem Bund fir die Aktion erwachsenden
Ausgaben beliefen sich demnach fur die letzten beiden Jahre auf jeweils
ca. 100 Mio. S (15 Prozent von 650 Mio. S).

1980 war gegeniiber 1979 in allen Bundeslidndern ein deutliches
Ansteigen der Anzahl der Forderungsfille zu beobachten. Auch das auf
die Antriage aus den einzelnen Bundesldndern entfallende Forderungs-
volumen stieg generell an. Das durchschnittlich geférderte Volumen
pro Férderungsfall stieg von S 563.000,—~ auf S 606.000,-, wobei die
Streuung der Bundeslinderwerte um den Osterreich-Durchschnitt
zunahm: 1979 zwischen S 379.000,— (Wien) und S 814.000,— (Vorarlberg),
1980 zwischen S 354.000,— (Wien) und S 908.000,— (Tirol).

1981 kam es gegentiber 1980 zu einer geringfiigigen Abnahme bei der
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Tabelle 1
Zahl der Forderungsfille

jahrl. jahrl. jahrl.
%- %- %.-

Verin- Veran- Verin-

Bundesland 1977 1978 1979') 1980 derung 1981 derung 1982 derung
g d. g d. g.d.
Vor- Vor- Vor-
jahr jahr jahr

Osterreich 203 487(418)*) 769 1.064 + 38 1.023 - 4 1.028 + 0,5
Burgenland 17 41 +141 28 -32 31 +11
Kirnten 60 97 + 62 96 -1 112 +1%7
Niederésterreich 113 138 + 22 142 + 3 130 — 8
Oberosterreich 138 182 + 32 194 + 5 216 +11
Salzburg 62 106 + 71 119 +12 97 -18
Steiermark 39 46 + 18 49 + 7 67 +37
Tirol 96 132 + 38 124 — 6 131 + 6
Vorarlberg 55 72 + 31 80 +11 60 —25
Wien 189 250 + 32 191 -24 184 - 4

! ab Richtlinien-Anderung positiv erledigte Antriage
*) inkl. Teil 79 bis zur Richtliniendnderung; in Klammer der tatsidchliche Wert fiir 1978

Anzahl der Forderungsfille (- 4 Prozent), gleichzeitig zu einem 4prozen-
tigen Anwachsen des Forderungsvolumens; damit stieg das durch-
schnittlich geférderte Volumen pro Forderungsfall auf S 653.000,-.
Bundeslianderweise betrachtet kam es zu stark unterschiedlichen Ent-
wicklungen sowohl bei der Anzahl der Forderungsfille als auch beim
Forderungsvolumen. Das durchschnittlich geférderte Volumen pro
Forderungsfall streute zwischen S 355.000,—~ (Wien) und S 930.000,-
(Tirol).

Bundesweit betrachtet stieg 1982 die Anzahl der Forderungsfille
leicht an (+ 0,5 Prozent), das Férderungsvolumen fiel um 2 Prozent, das
durchschnittlich geférderte Volumen pro Foérderungsfall betrug
S 634.000,—. Die uneinheitliche Entwicklung in den Bundeslidndern
setzte sich sowohl bei der Anzahl der Forderungsfille als auch beim
Foérderungsvolumen fort. Die Streuung beim durchschnittlich geférder-
ten Volumen pro Férderungsfall um den Osterreich-Durchschnitt
wuchs weiter: S 326.000,— (Wien) zu 962.000,— (Tirol).

Innerhalb der betrachteten Periode (1979-1982) waren in den 1979
folgenden Jahren nur fir die Bundesldnder Oberdsterreich und Steier-
mark Steigerungen sowohl bei der Anzahl der Férderungsfille als auch
beim Férderungsvolumen zu verzeichnen; im Land Steiermark aller-
dings von einem niedrigen Niveau aus. Auffallend auch die Entwick-
lung der Zahlen fiir Wien: hier verminderten sich die beiden Werte in
den letzten zwei Jahren, wihrend in den ubrigen Landern jeweils in
einem der beiden Jahre eine Zunahme bzw. Abnahme zu registrieren
war.

Bemerkenswert schlie8lich auch noch die Entwicklung des durch-
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Tabelle 2
Geforderte Kreditsumme bzw. Forderungsvolumen in Mio. Schilling

jahrl, jahrl. jahrl,
Yo Yo~ %-
Verian- Veran- Veran-
Bundesland 1977 1978 1979Y) 1980 derung 1981 derung 1982 derung
g d. g. d. g. d.
Vor- Vor- Vor-
jahr jahr jahr
Osterreich 67,22 139,27(120,43)*) 433,03 645,03 + 49 668,34 + 4 652,05 = 2
Burgenland 8,26 22,55 + 173 17,94 - 20 24,26 + 36
Karnten 29,50 58,15 + .97 50,63 - 13 65,87 + 29
Niedergsterreich 69,10 90,80 + 31 108,97 + 20 97,79 - 10
Oberosterreich 73,20 105,50 + 44 113,58 + 8 114,83 + 1
Salzburg 34,09 72,16 + 117 85,72 + 19 65,54 - 23
Steiermark 28,69 38,07 + 33 44,05 + 16 54,67 + 25
Tirol 73,85 119,88 + 62 115,28 - 4 126,01 + 10
Vorarlberg 4479 49 47 + 1D 64,29 + 30 43,01 - 33
Wien 71,66 88,45 + 24 67,88 - 23 60,07 - 12

! ab Richtlinien-Anderung positiv erledigte Antrage
*) inkl. Teil 79 bis zur Richtliniendnderung; in Klammer der tatsidchliche Wert fir 1978
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Tabelle 3
Durchschnittlich gefordertes Volumen je Antrag in 1000 S

jahrl, jahrl. jahrl.
% %- %

Veran- Veréin- Veréan-

Bundesland 1977 1978 1979 1980 derung 1981 derung 1982 derung
g d. g d. g d.
Vor- Vor- Vor-
jahr jahr jahr

Osterreich 330 286(288)*) 563 606 + 8 653 + 8 634 - 3
Burgenland 486 550 +13 641 +17 783 + 22
Kiarnten 492 599 +22 527 -12 588 +12
Niederosterreich 612 658 +-B. 76T +17 52 - 2
Oberdsterreich 530 580 4 9 585 +1 <532°'— D
Salzburg 550 681 +24 720 + 6 676 - 6
Steiermark 736 828 +13 899 + 9 816 - 9
Tirol 769 908 +18 930 + 2 962 + 3
Vorarlberg 814 687 -—-16 804 +17 T17 -11
Wien 379 354 - 7 355 + 03 326 -8

*) inkl. Teil 79 bis zur Richtliniendnderung; in Klammer der tatsichliche Wert fiir 1978

schnittlich geforderten Volumens pro Forderungsfall im Burgenland
(von einem Niveau unterhalb des Osterreich-Durchschnitts auf ein
solches deutlich daruber anwachsend), in Tirol (laufend steigende
Werte auf relativ hochstem Niveau) und in Wien (jeweils niedrigster
Wert bei fallender Tendenz).

Seit 1979 blieb das durchschnittlich geférderte Volumen pro Férde-
rungsfall in den Léndern Steiermark, Tirol und Vorarlberg immer
deutlich tiber dem Osterreich-Durchschnitt, die Lander Salzburg, Nie-
derosterreich und 1982 auch das Burgenland waren in einzelnen Jahren
auch zu dieser Gruppe zu zihlen. Karnten, Oberdsterreich und Wien
wiesen in allen Jahren Werte unterhalb des Osterreich-Durchschnitts
auf; Wien blieb in allen Jahren mit deutlichem Abstand das ,,SchluB-
licht“. Diese starken Unterschiede zwischen den Léindern durften
hauptsédchlich auf die regional unterschiedliche Bedeutung einzelner
Wirtschaftszweige und die dementsprechende Antragstellung zurtick-
zuftihren sein.

2. Anteile der Bundesliander an der Zahl der Mitglieder der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 1982, am
Forderungsvolumen und an der Anzahl der Forderungsfille

Um eine Einschitzung der Bundesldnderanteile am Férderungsvolu-
men und an der Anzahl der Forderungsfille zu erméglichen, wurden
diesen Werten die Anteile der Bundesldnder an der Zahl der Mitglieder
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 1982 gegeniiberge-
stellt. Dabei ergibt sich folgendes Bild:
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Tabelle 4

%-Anteil an der %-Anteil am gesamten Férderungsvolumen %-Anteil an der Gesamtzahl der
Zahl der Bun- Forderungsfille
deskammer-

Mitglieder '82
(exklusive ruhende

Mitgliedschaften) 77 78" 799 80 81 82 77 78Y 79 80 81 82
B 32 8,5 1,9 1,9 3.4 29 37 6,9 1,8 2,2 3,9 29 3,0
K 7,0 4,9 6,4 6,8 9,0 78 101 4.9 7,0 7.8 9,1 94 10,9
N 15,7 S S 1% C 18R Nty 3R TR0 A IRT . MT 130 B8 1Y
0 13,6 ) S 1830 I8 IR ITH I8 AN WENES 11y 1 e b
S 8,4 6,8 7,4 T N2 128 . W) 8,9 7,0 81 108  Ats 9.4
St 12,4 49 5,3 6,6 5,9 6,6 8,4 4,9 4,1 5,1 43 48 6,5
; i 10,7 W3R LY IR R Y SR D 1A 1R iat 128
\'4 49 40118 103 | 9,6 6,6 3,4 9,9 7,2 6,8 7.8 5,8
w 24,1 180 " 88 85130101 B2 737 0 S8 385 WY1y
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Y inkl. Teil 79 vor der Richtliniendnderung
%) ab Richtlinienénderung
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Burgenland: Uber den gesamten Zeitraum betrachtet, und unter
Vernachldssigung des untypisch hohen Wertes im Anfangsjahr, 143t
sich ein unter dem Vergleichswert* liegender Forderungsanteil fest-
stellen.

Kdrnten: Von einem unter dem Vergleichswert liegenden Ausgangs-
wert an laufend steigende Anteile am Forderungsvolumen (von 4,9 Pro-
zent auf 10,1 Prozent).

Niederdsterreich: Anteile am Forderungsvolumen meist unterhalb
des Vergleichswertes.

Oberésterreich: In allen Jahren uber dem Vergleichswert liegende
Anteile am Forderungsvolumen.

Salzburg: Seit 1980 deutlich tber dem Vergleichswert liegende
Anteile am Forderungsvolumen.

Steiermark: In allen Jahren weit unter dem Vergleichswert liegende
Anteile am Foérderungsvolumen.

Tirol: In allen Jahren sehr stark Giber dem Vergleichswert liegende
Anteile am Férderungsvolumen (zuletzt 19,3 Prozent zu 10,7 Prozent).

Vorarlberg: Seit 1978 in allen Jahren deutlich tilber dem Vergleichs-
wert liegende Anteile am Forderungsvolumen.

Wien: Mit Ausnahme von 1978 in allen Jahren stark unter dem
Vergleichswert liegende Anteile am Foérderungsvolumen (zuletzt
9,2 Prozent zu 24,1 Prozent).

Zusammenfassend lafit sich an dieser Stelle sagen, daf3 ein unverhalt-
nisméaBig grofBler Teil der Forderungsmittel in die drei westlichen
Bundesldander Salzburg, Tirol und Vorarlberg geflossen ist (1982 zusam-
men 36 Prozent bei einem Vergleichswert von 24 Prozent; vergleicht
man die Forderungsanteile dieser 3 Bundesldnder mit ihrem Anteil an
der Wohnbevolkerung Osterreichs 1981, so wird dieses Bild noch
deutlicher: das Verhiltnis lautet dann 36 Prozent zu 17,7 Prozent. Die
Ursachen dafur sind v. a. in hohen Fremdenverkehrs-Anteilen (siehe
weiter unten) bzw. vergleichsweise grof3erer wirtschaftlicher Dynamik
der westlichen Bundesldnder zu suchen. In diesen Bundeslindern
liegen auch die Anteile an der Gesamtzahl der Forderungsfille tiber den
Vergleichswerten. Das durchschnittlich geférderte Volumen pro Forde-
rungsfall lag in diesen Landern tiber dem Bundes-Durchschnitt, beson-
ders deutlich in Vorarlberg und Tirol. Auch Oberésterreich weist einen
deutlich iiber dem Vergleichswert liegenden Foérderungsanteil auf (bei
einem Vergleich mit dem Anteil dieses Bundeslandes an der Wohnbe-
volkerung Osterreichs 1981 — 16,8 Prozent — ist dies weniger stark
ausgepragt).

Burgenland, Niederosterreich und Kéarnten kénnen zu einer Gruppe
zusammengefaf3it werden, deren Anteil am Foérderungsvolumen etwa
dem Vergleichswert entspricht; (1982: 28,8 Prozent zu 25,9 Prozent); die
beiden o6stlichen Bundesldnder weisen dabei ungiinstigere Werte auf.
Auch bei den Anteilen an der Gesamtzahl der Férderungsfille ergibt
sich ein dhnliches Bild.

* Vergleichswerte = Anteil an der Zahl der Bundeskammer-Mitglieder 1982
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SchlieBlich flossen in die Steiermark und nach Wien (mit zusammen
36,5 Prozent aller Bundeskammer-Mitglieder und ca. 36 Prozent der
Wohnbevolkerung) 1982 nur noch 17,6 Prozent der Forderungsmittel.
Damit kann ein deutliches ,,West-Stidost-Gefille” bei der Inanspruch-
nahme der Forderungsmittel in dieser Aktion nachgewiesen werden.
Dieses Gefille nahm zwischen den Jahren 1977/78 und den Jahren
danach (nach der Richtliniendnderung) noch zu: 1978 entfielen auf die
Liander Wien, Niederdsterreich, Burgenland, Steiermark ca. 45 Prozent
der Forderungsmittel, 1982 ca. 36 Prozent.

3. Neugriindungen und Ubernahmen in den Jahren 1979 und 1980

Tabelle 5 zeigt u. a. die Anteile der Bundeslidnder an der Zahl der
geférderten Neugriindungen. Auch hier wird ein ,,West-Stidost-Gefille*
deutlich: Die Lander Wien und besonders die Steiermark bleiben mit
ihren Neugriindungs-Anteilen 1979 und 1980 unter den entsprechenden
Anteilen an der Zahl der Bundeskammer-Mitglieder 1982. Burgenland,
Niederosterreich und Kiarnten weisen Neugriindungsanteile auf, die
den jeweiligen Vergleichswerten recht nahe kommen. Im Gegensatz
dazu liegen Oberdsterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg mit ihren
Neugriindungs-Anteilen in beiden Jahren weit tiber den Vergleichs-
werten.

Bei den Ubernahmen ist der hohe Anteil Wiens auffillig. Die eine
besonders hohe Zahl von Neugriindungen aufweisenden Lénder, Ober-
osterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg zeigen weniger deutliche
Vorspriinge bei den Ubernahmsanteilen. Die Steiermark ist bei den
Ubernahmen noch weniger reprasentiert als bei den Neugriindungen.

Die Anteile der Bundeslidnder am fiir Neugriindungen und Ubernah-
men aufgewendeten Forderungsvolumen lassen sich ebenfalls aus
Tab. 5 ersehen. Auffillig auch hier, dafi Oberosterreich und Salzburg,
va. aber Tirol und Vorarlberg in beiden Jahren mit ihren Anteilen am
fur Neugrindungen verwendeten Forderungsvolumen weit tiber den
entsprechenden Vergleichswerten* liegen. Bei den Ubernahmen ist der
besonders hohe Anteil Tirols am gesamten fir diesen Zweck verwende-
ten Forderungsvolumen zu bemerken.

Die Relation Zahl der Neugrindungen zu Zahl der Ubernahmen
verianderte sich Osterreichweit folgendermaBen: auf 100 Ubernahmen
kamen 1979 74 Neugriindungen, 1980 waren je 100 Ubernahmen 79 Neu-
grindungen zu registrieren. In beiden Jahren war in den Lindern
Salzburg und Vorarlberg die Zahl der geférderten Neugrindungen
grofer als die der geférderten Ubernahmen. Das deutlichste Uberge-
wicht bei der Zahl der Ubernahmen weist in beiden Jahren Wien auf.

Bei der Relation Férderungsvolumen — Neugriundungen zu Foérde-
rungsvolumen — Ubernahmen ist eine Veridnderung (dsterreichweit) von
0,8 : 1 auf 0,7 : 1 festzustellen. Dies bedeutet, dal} trotz eines steigenden

* Vergleichswert = Anteil an der Zahl der Bundeskammer-Mitglieder 1982
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Tabelle 5

%-Anteil an der

%-Anteil an der Zahl der

Relation

%-Anteil am Forderungs-

Relation

Zahl der Bun- Forderungsfille bei volumen fir
deskammer-  Neugriindung Ubernahme Neugr.:Ubern. Neugriindung Ubernahme Neugr.:Ubern.
Mitglieder '82
(exklusive ru-
hende Mitglied-
schaften) 79 80 79 80 79 80 79 80 79 80 79 80
B 3,2 3,0 42 1,6 3.5 14 :1 095:1 2,8 42 1.2 3,0 18- =31 el |
K 7,0 7,6 7.5 7.9 104 1 0,7 :1 056:1 4,6 5.2 8,6 116 - 048:1.03 11
N 15.7 14,9 16,6 14,5 11 3 1 I R il AR e el Gl 0 | 17,0 15,8 Lo e T e s G R |
0 13,6 19,2 17,3 17,0 170 | 0,84:1 0,8 :1 16,7 14,1 17:1 180 08 1 0561
S 8,4 9.8 14,1 6,8 6,7 1071516821 10,1 16,1 6,1 1,1 18 1319 21
St 12,4 6,7 45 3,9 42 13 :1 0.84:1 1 6,8 6,2 3 AEN T80 ]
T 10,7 144 12,8 11.1 12,1 | 0,96:1 0,83:1 19,6 19.9 15,0 19,2 1,06:1 0656:1
v 14,9 11,6 9,2 3,9 4912241 16 =1 ~ 15,6 10,1 6,2 8.0 T2 il 2]
w 24,1 12,8 13,8 33,3 313610038 1. 0351 7,4 8,8 23,8 172 025:1-038¢3
0 100,0 0,74:1 0,79:1 o8- 21703
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Anteils der Neugriindungen an der Gesamtzahl der Forderungsfille ein
groBer werdender Teil der Forderungsmittel fiir Ubernahmen veraus-
gabt wurde.

Die Verschiebung der Relation zwischen Neugriindungen und Uber-
nahmen wird durch die in Tabelle 6 angefiihrten Werte verdeutlicht.

Tabelle 6
durchschnittliches
Fordervolumen je in S 1.000
Forderungsfall Neugrindung Ubernahme
%-Ver- %-Ver- %-Ver-
79 80 dnderung 79 80 éanderung 79 80 anderung
B 486 550 + 13 541 566 +-—30 407 536 + 31
K 492 599 + 22 356 395 +.11 589 7160  +21
N 612 658 + 8 632 979 - 8 596 760 + 28
(0} 530 580 + 9 508 463 -9 549 674 + 16
S 550 681 + 24 605 650 + 8 491 731 +49
St 736 828 + 12 624 866 + 39 880 796 -10
i & 769 908 + 18 803 787 - 2 737 1.009 + 37
Vv 814 687 - 16 784 621 - 21 882 785 —11
w 379 354 -7 339 360 + 6 390 352 -10
(0] 563 606 + 8 586 568 - 3 546 637 + 17

1979 war im Osterreich-Durchschnitt die Férderung einer Neugriin-
dung teurer (15 Prozent von S 585.800,-) als die einer Ubernahme
(15 Prozent von S 546.200,-). Allerdings kamen schon in diesem Jahr die
Lander Karnten, Oberbsterrgich, Steiermark, Vorarlberg und Wien dem
Forderungsgeber mit ihren Ubernahmen im Durchschnitt teurer als mit
ihren Neugrindungen. Am ,billigsten* war 1979 die durchschnittliche
Neugriindung in Wien (ca.S 339.200,-), am ,teuersten“ in Tirol
(ca. S 803.200,-). Bei den Ubernahmen waren die Extremwerte fiir Wien
(ca. S 389.800,-) und Vorarlberg (ca. S 882.200,-) zu verzeichnen.

1980 war der Sachverhalt — hinsichtlich des Bundes-Durchschnitts —
umgekehrt: Die durchschnittliche Ubernahme (ca. S 636.600,-) lag
bereits um etwa S 70.000,— hoher als die durchschnittliche Neugrin-
dung (ca. S 567.700,-).

Im Durchschnitt wurde die Neugriindung damit gegeniiber dem
Vorjahr um 3 Prozent billiger. Die wesentlichste Ausnahme von dieser
Entwicklung ist die Steiermark mit einer gegeniiber dem Vorjahr um
39 Prozent héheren durchschnittlichen Férderungssumme je Neugriin-
dung. Am ,billigsten“ war in diesem Jahr die durchschnittliche Neu-
grindung wieder in Wien (ca. S 360.200,-), am ,,teuersten” in der Steier-
mark (ca. S 865.600,-). :

Die Forderungssumme je Ubernahme stieg gegeniiber dem Vorjahr
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um ca. 16,6 Prozent an. Die Extremwerte wurden dabei von Wien
(ca. S 351.600) und Tirol mit ca. S 1,009.200,- (ca. + 37 Prozent gegen-
tiber 1979) erreicht; die durchschnittliche Ubernahme in Salzburg
verteuerte sich — von einem niedrigen Ausgangswert — um ca. 49 Pro-
zent.

Zusammenfassend 1483t sich an dieser Stelle festhalten, daB3 in der
Existenzgriindungsaktion tiberwiegend Betriebsiibernahmen geférdert
wurden, und dalB} fir diesen Zweck auch der grof3te Teil der Forde-
rungsmittel verwendet wurde.

Eine Erkliarung fur die sowohl bei Neugriindungen als auch bei
Ubernahmen zu beobachtenden grofien linderweisen Unterschiede
hinsichtlich der durchschnittlichen Férderungssumme muf3 wohl in
erster Linie bei den unterschiedlichen Anteilen einzelner Branchen
innerhalb der Bundeslander gesucht werden. Die Ursachen fiir die hohe
Forderung bei Ubernahmen liegen hauptsichlich bei den durch die
Richtlinienformulierung offerierten groBzligigen Forderungsmoglich-
keiten im Ubernahmsfall (v. a. bei Ubernahmen der Kinder von den
Eltern, siehe weiter unten).

4. Branchenanteile

Tabelle 7
Prozent-Anteile der Branchen am Forderungsvolumen nach
Bundeslindern
Fremdenverkehr Handel Gewerbe
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Zwischen 1979 und 1982 erhohte sich der Anteil des Sektors Frem-
denverkehr von 37 Prozent auf zuletzt 41 Prozent (1981: 42 Prozent) des
Forderungsvolumens (Osterreichweit). Gleichzeitig verringerte sich der
Anteil des Sektors Gewerbe von 42 Prozent auf 39 Prozent. Der Han-
dels-Anteil ging leicht zuriick und betrug zuletzt 20 Prozent.

Besonders hohe Fremdenverkehrs-Anteile wiesen in allen Jahren die
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Léinder Kirnten, Salzburg und Tirol auf (in Tirol wurden 1981 fast % des
Férderungsvolumens durch Fremdenverkehrsbetriebe beansprucht, in
allen Jahren lag der Wert tber 50 Prozent; in Kirnten wurde mit
Ausnahme des Jahres 1979 ebenfalls jeweils ein Fremdenverkehrs-
Anteil von tiber 50 Prozent erreicht).

Auch das Burgenland (Prozent-Satz von 17 auf 49 anwachsend) und
die Steiermark (Prozent-Satz von 50 auf 39 fallend) wiesen hohe
Fremdenverkehrs-Anteile auf. Aber selbst fir die ,Industrielander*
Niederdsterreich, Oberdsterreich und Vorarlberg waren Fremdenver-
kehrs-Anteile von mindestens 25 Prozent bis zu 35 Prozent zu registrie-
ren. Lediglich in Wien betrug der Fremdenverkehrs-Anteil maximal
25 Prozent (zuletzt nur noch 12 Prozent).

Damit nimmt der Fremdenverkehr innerhalb dieser, nicht speziell auf
diesen Wirtschaftszweig ausgerichteten Forderungsaktion eine weit
iiber seine gesamtwirtschaftliche Bedeutung hinausgehende Stellung
ein.

Beim Gewerbe bilden Niederdsterreich, Oberdsterreich, Vorarlberg
und Wien die Gruppe mit den héchsten Anteilen. 1982 wurde allerdings
in keinem dieser Liander ein mehr als 50prozentiger Gewerbe-Anteil
erreicht. Im Burgenland, in Salzburg und der Steiermark waren ,,mitt-
lere® Gewerbe-Anteile (im Durchschnitt um die 40 Prozent) festzu-

stellen.
Was den Handel betrifft, so weist Wien in allen Jahren die mit

Abstand hochsten Anteile auf (zuletzt 40 Prozent); alle anderen Lander
kommen — mit Ausnahme einiger weniger Werte — von 1979 bis 1982 auf
Handels-Anteile von unter 25 Prozent.

5. Neugriindungen und Ubernahmen 1979 und 1980 nach Branchen

Fiir die beiden detaillierter untersuchten Jahre (1979 und 1980)
wurden die Branchen-Zahlen auch hinsichtlich Neugrindungen und
Ubernahmen ermittelt.

Es ist festzustellen, da3 in beiden Jahren in allen Branchen die
Ubernahms-Anteile gegentiber den Neugriindungs-Anteilen das Uber-
gewicht hatten; im Gewerbe war dieses Ubergewicht am schwichsten
ausgepragt.

In beiden Jahren wies (Osterreichweit betrachtet) das Gewerbe den
hochsten Anteil am fiir Neugriindungen verwendeten Forderungsvolu-
men auf. Beim fiir Ubernahmen verwendeten Férderungsvolumen
tiberholte 1980 der Fremdenverkehr anteilsmifig das Gewerbe (24 Pro-
zent der 37 Prozent des Fremdenverkehrs-Anteils gegentiber 22 Prozent
der 41 Prozent beim Gewerbe-Anteil).

Mit anderen Worten: In beiden Jahren wurde im Gewerbe der
vergleichsweise hochste Anteil an Férderungsmitteln fur Neugrindun-
gen aufgewendet (48 bzw. 46 Prozent), im Fremdenverkehr fiel der
entsprechende Wert von 43 auf 35 Prozent, im Handel erhéhte er sich
von 38 auf 45 Prozent.
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Tabelle 7a
Prozent-Anteile der Branchen am Forderungsvolumen 1979/80 nach
Bundesliandern: Neugriindungen und Ubernahmen

Fremdenverkehr Handel Gewerbe
5. Neugr. Ubern. > Neugr. Ubern. p Neugr. Ubern.
79 80 79 80 79 80|79 80 T9 80 79 80|79 80 79 80 T9 80

17 37 12 15 5 22|31 16 18 11 13 5|52 47 36 24 16 23
41 57 5 5 36 52|14 18 4 10 10 8|45 25 21 9 24 16
31 24 14 11 17 13|13 19 5 11 8 8|56 57 26 28 30 29
30 28 9 8 21 20|25 21 15 9 10 12|45 51 20 19 25 32
52 44 33 27 19 17|11 15 4 6 T 9|37 41 20 26 17 15
50 42 24 22 26 20(13 19 3 3 10 16|37 39 21 23 16 16
b7 57 32 19 25 38|23 21 10 12 13 . 9j20 22 9 9 11 13
31 23 10 11 21 12|16 22 8 13 8 9|53 55 49 30 4 25
24 25 5 5 19 20(33 36 8 9 25 27|43 39 7 13 36 26

O| S<HRVOZAW

37 37 16 13 21 24|21 22 8 10 13 12|42 41 20 19 22 22

Hinsichtlich des Sektors Fremdenverkehr zeigt Tabelle 7a folgendes
Bild: Nur in Salzburg tberwog in beiden Jahren der Neugrindungs-
Anteil deutlich den der Ubernahmen. In der Steiermark waren die
beiden Werte jeweils anndhernd gleich hoch.

In allen anderen Lidndern — mit Ausnahme Tirols — war in beiden
Jahren der Neugriindungs-Anteil wesentlich niedriger als der Uber-
nahms-Anteil (die Werte flir das Burgenland im Jahr 1979 sind wegen
der geringen Zahl von Fremdenverkehrs-Forderungsféillen in diesem
Zusammenhang zu vernachlidssigen). Besonders deutlich ausgepragt
findet sich dieser Sachverhalt in Kirnten. Man kénnte zur Verdeutli-
chung sagen: Der ,typische” Forderungsfall-Karnten* bzw. auch -Tirol
ist in dieser Aktion die verhiltnisméBig kostspielige Ubernahme eines
Fremdenverkehrsbetriebes (siehe weiter unten).

Beim Gewerbe haben die Lander Burgenland, Salzburg, Steiermark
und Vorarlberg in beiden Jahren héhere Neugriindungs- als Uber-
nahms-Anteile. Aullerordentlich stark ausgeprigt dieses Verhiltnis in
Vorarlberg 1979: 49 : 4. In allen anderen Lindern tiberwiegen in beiden
Jahren die Ubernahmsanteile.

Im Handel findet sich ein Bundesland mit in beiden Jahren hoheren
Neugrindungs-Anteilen (Burgenland). In Salzburg, Steiermark und
Wien tiberwogen jeweils die Ubernahmsanteile. Bei Kirnten, Nieder-
osterreich, Oberdsterreich, Tirol und Vorarlberg tiberwog je in einem
Jahr der Neugriindungs-Anteil, im anderen Jahr der Ubernahms-Anteil.

Aus den in Tabelle 7a angeflihrten Werten lassen sich fiir die einzel-
nen Bundesliander sozusagen ,,typische” Forderungsfille ablesen:

Burgenland: Neugriindung eines Gewerbebetriebes

Kirnten: Ubernahme eines Fremdenverkehrsbetriebes
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Niederosterreich: Ubernahme oder Neugriindung eines Gewerbebe-
triebes

Oberosterreich: Ubernahme eines Gewerbebetriebes

Salzburg: Neugriindung eines Fremdenverkehrsbetriebes, in 2. Linie
Neugriindung eines Gewerbebetriebes

Steiermark: Ubernahme eines Fremdenverkehrsbetriebes, in 2. Linie
Neugriindung eines Gewerbebetriebes

Tirol: Ubernahme eines Fremdenverkehrsbetriebes, in 2. Linie Neu-
grindung eines Fremdenverkehrsbetriebes

Vorarlberg: Neugrundung eines Gewerbebetriebes

Wien: Ubernahme eines Gewerbe- oder Handelsbetriebes

Die durchschnittlichen Kosten dieser fir einzelne Lénder charakteri-
stischen Forderungsfille zeigt Tabelle 8:

Es wird deutlich, daf3 die mit der Féorderung verbundenen Kosten im
Osterreich-Durchschnitt je Fremdenverkehrs-Fall weitaus héher als im
Handels- aber auch im Gewerbe-Fall liegen (1982 betrugen die Kosten je
Handels-Fall 51 Prozent —, je Gewerbe-Fall 63 Prozent derjenigen eines
Fremdenverkehrsfalles).

In Salzburg, Steiermark und Tirol lagen die mit einem Fremdenver-
kehrs-Fall verbundenen Kosten zudem weit Giber dem Bundes-Durch-
schnitt (1982 bis zu ca. 39 Prozent in Tirol). In Kédrnten blieben sie in
allen Jahren unter dem Bundes-Durchschnitt.

Bei der fur 1979 und 1980 durchgefiihrten detaillierten Betrachtung
laB3t sich erkennen, daf3 v.a. in Karnten die geférderten Kosten je
Ubernahme im Verhiltnis zu denen je Neugriindung besonders hoch
waren. In Salzburg und Tirol waren die geforderten Kosten je Neugriin-
dung in beiden Jahren héher als die je Ubernahme; in der Steiermark
war dies in einem der beiden Jahre der Fall.

Beim durchschnittlichen Gewerbe-Fall lagen die Zahlen der Lander
Niederdsterreich und Vorarlberg in allen Jahren tiber dem jeweiligen
Osterreich-Wert; Oberosterreich wies auBler 1980 jeweils einen dem
Bundes-Durchschnitt sehr nahe kommenden Wert auf, Burgenland lag
1982 erstmals deutlich dartiber. In Niederosterreich und Oberésterreich
kamen in beiden Jahren die Ubernahmen wesentlich teurer (bis zu
38 Prozent) als die Neugriindungen. Im Burgenland und in Vorarlberg
war 1980 die durchschnittliche Ubernahme teurer als die Neugriindung.

SchliefBlich blieben in Wien die Werte sowohl im Handel (1981
43 Prozent) als auch im Gewerbe (1982 39 Prozent) in allen Jahren weit
unter dem Bundes-Durchschnitt. Die geférderten Kosten je Neugriun-
dung im Handel (Wien) waren 1979 und 1980 héher als die je Uber-
nahme.

Somit 148t sich an dieser Stelle zusammenfassend feststellen, daB3 die
durchschnittliche Foérderung je ,typischen“ Ubernehmer oder Neu-
grunder in den , Fremdenverkehrsldandern“ weitaus hoher war als in den
ubrigen Landern.
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Tabelle 8
Durchschnittliches Fordervolumen je ,,typischem* Forderungsfall in den einzelnen Branchen in S 1.000

Fremdenverkehr Handel Gewerbe
79 80 79 80 79 80
= N U p N 6 Gt . i e N U = N USZ 8 383 = N U 3 N U 281 =82
B 540 742 338 504 498 510 556 633
K 803 725 816 863 570 908 788 807
N 627 575 679 672 580 795 709 933
(0] 561 505 616 661 547 756 578 535
S 983 1398 651 1.208 1.227 1.177 947 960
St 955 756 1.254 1.233 1.397 1.093 1.108 1.119
T 1.233 1.399 1.066 1.206 1.318 1.158 1.258 1.249
v 828 843 704 595 522 721 758 600
w 261 274 257 272 320 259 255 279|412 306 444 351 341 357 413 347
O -l 964 927 900 [ 352 412 448 461 | 553 568 594 569




6. Resiimee

Als wichtigste Ergebnisse sind zusammenfassend zu nennen:

— Bei regionaler Betrachtungsweise wird deutlich, dal ein sehr
grofBer Teil der Forderungsmittel in die drei westlichen Bundeslander
flieBt. Dies ist einerseits dadurch bedingt, dafl auch eine uberdurch-
schnittlich grofle Anzahl von Forderungsantragen aus diesen Lindern
kommt, andererseits durch den hohen Anteil der Fremdenverkehrsfille
(Salzburg, Tirol). Als Ursachen fiir die tiberaus rege Antragstellung sind
v. a. Informationsvorteile sowie gegenuber den 6stlichen Bundesgebie-
ten grofBere Dynamik der Wirtschaftsentwicklung zu vermuten.

Innerhalb der Bundeslédnder sind — bei Betrachtung der politischen
Bezirke — ebenfalls grof3e regionale Unterschiede festzustellen. Dazu
einige Bundesldnder-Zahlen:

Tabelle 9
Prozent-Anteil am Fordervolumen 1979/80

in Politischer Bezirk
Burgenland Eisenstadt-Umgebung/Rust 31 Jennersdorf T
Kéarnten Klagenfurt/Klgf.-Land 36 Hermagor 0,7
Niederdsterreich  Wien-Umgebung 10 Gmiind 3
Oberdsterreich Linz/Linz-Land 14 Rohrbach 2
Salzburg Salzburg-Umgebung 22 Tamsweg 7
Steiermark Graz-Umgebung 11 Radkersburg 2
Tirol Innsbruck/Ibk.-Land 21 Reutte 4

Die wirtschaftlich stirkeren Landesteile nehmen einen ungleich
hoéheren Teil der Forderungsmittel in Anspruch als die ,,entwicklungs-
schwachen“ Gebiete. Die zu vermutenden Ursachen dafiir wurden oben
angedeutet. Damit wird durch die Foérderung in dieser Aktion das in
Osterreich in wirtschaftlicher Hinsicht festzustellende ,,West-Ost- bzw.
Stadt-Land-Gefille* verstirkt.

— Der tiberwiegende Teil der Forderungsmittel wird fiir Betriebstber-
nahmen beansprucht. Ein erheblicher Teil davon bezieht sich auf
Ubernahmen innerhalb von Familien; die dadurch entstehenden
Kosten sind bei Fremdenverkehrs-Fillen weitaus am hochsten. Frem-
denverkehrs-Fille konzentrierten sich v. a. im Westen und Stidwesten
des Bundesgebietes. '

— Insgesamt uiberwiegt die Zahl der geforderten Betriebstibernahmen.
Die Zahl der geférderten Neugriindungen ist in den Lindern Salz-
burg, Tirol und Vorarlberg gegeniiber den anderen Bundesldndern
wesentlich groBer. In Salzburg und Vorarlberg wurden 79 und 80
sogar mehr Neugriindungen als Ubernahmen geférdert. Dies kann als
weiteres Anzeichen einer grof3eren wirtschaftlichen Dynamik der drei
westlichen Bundesldnder gewertet werden. Die geforderten Neugrin-
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dungen fanden sich in Salzburg und Tirol v. a. im Fremdenverkehr, in

Vorarlberg tiberwiegend im Gewerbe.

— Die Fremdenverkehrs-Antriage beanspruchten in den letzten beiden
Jahren den grofiten Anteil am Forderungsvolumen; der Gewerbe-
Anteil fiel auf die zweite Stelle zurtick. Besonders hohe Fremdenver-
kehrs-Anteile hatten Kirnten, Salzburg und Tirol; die hochsten
Gewerbe-Anteile waren in Niederosterreich, Oberosterreich, Vorarl-
berg und Wien zu registrieren. Mit Ausnahme von Wien spielt die
Foérderung von Handels-Antriagen in allen Bundesldndern die gering-
ste Rolle. Die mit einem durchschnittlichen Forderungsfall verbunde-
nen Kosten sind bei Fremdenverkehrs-Antragen weitaus am hoéch-
sten, bei Handels-Antragen am niedrigsten.

Daraus wird erkennbar, dal3 die bei der Behandlung von Férderungs-
antriagen in dieser Aktion auftretenden Probleme v. a. bei Fremdenver-
kehrs-Fillen ins Gewicht fallen. Es ist daher an dieser Stelle auf
Neugrindungen und Ubernahmen von Fremdenverkehrsbetrieben
detaillierter einzugehen.

Zwar wird in den Forderungs-Richtlinien festgelegt, daf3 ,,Neubauten
von Beherbergungsbetrieben nur dann, wenn sie in Entwicklungsge-
bieten liegen oder wenn durch ihre Griindung eine wesentliche Struk-
turverbesserung des Ortes oder der Region erzielt wird und wenn
... mindestens der Standard der Klasse B erreicht wird*“ zu foérdern
sind. Die hohen Forderungssummen, die etwa in Salzburg und Tirol fur
Neugriindungen von Fremdenverkehrs-Betrieben (darunter selbstver-
stindlich auch Nicht-Beherbergungsbetriebe) verwendet werden,
machen jedoch deutlich, daf3 die durch die zitierte Passage der Richtli-
nien gemachte Einschrinkung ohne ausreichende Wirkung blieb. Dies
ist weiters nicht erstaunlich, bleiben doch die Richtlinien eine Prazisie-
rung schuldig, welche Regionen in den einzelnen Bundeslidndern als
,Fremdenverkehrs-Entwicklungsgebiete* einzustufen sind, bzw.
anhand welcher Kriterien die ,wesentliche Strukturverbesserung*
nachzuweisen wére. Damit fliefit — und die Entwicklung in den Jahren
1981 und 1982 bestatigt diese fiir 1979 und 1980 gemachte Aussage — der
grofite Teil der diesbeziiglich aufgewendeten Forderungsmittel in
Regionen, die nicht als , Entwicklungsgebiete“ bezeichnet werden
koénnen bzw. fir welche die wesentliche strukturverbessernde Wirkung
der Grindung nicht nachgewiesen werden kann.

Zur Verdeutlichung: In Salzburg wurde 1979 fiir Fremdenverkehrs-
Neugriindungen ein Kredit- bzw. Investitionsvolumen von
ca. 11,2 Mio. S geférdert; im politischen Bezirk Tamsweg (Lungau), der
in weiten Teilen als ,, Entwicklungsgebiet” bezeichnet werden kann, gab
es keine einzige geforderte Fremdenverkehrs-Neugriindung. 1980
betrugen die entsprechenden Werte: Salzburg 19,6 Mio. S, Tamsweg
2,6 Mio. S. Die Vergleichswerte fiir Tirol und den politischen Bezirk
Lienz (Osttirol): 1979: Tirol 23,8 Mio. S, Lienz 0,4 Mio. S; 1980: Tirol
22,4 Mio. S, Lienz S 0,—.

Die Forderung von Fremdenverkehrs-Neugrindungen in dieser
Aktion vergroBlert demnach tendenziell regionale wirtschaftliche
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Ungleichgewichte. Au3erdem werden die in den bereits liberbesetzten
Fremdenverkehrsgebieten bestehenden Probleme wie Uberbeanspru-
chung der Landschaft, Zerstorung von Erholungsraumen, Zersiede-
lung, unzureichende Kapazititsauslastung bestehender Einrichtungen,
etc. eher verstérkt.

Kann man bei Neugrindungen — egal welcher Branche — immerhin
noch damit argumentieren, dall durch die Forderung von einigermaf3en
rezenten Investitionen (die nicht lidnger als 6 Monate vor der Einrei-
chung des Forderungsantrages getatigt werden durften) Wachstumsim-
pulse gegeben werden, so besteht bei Ubernahmen von Betrieben das
Problem, daf3 laut Forderungsrichtlinien die ,, Investitionen und Kosten
fiir die Ubernahme von Rédumlichkeiten und Maschinen geférdert®
werden. Bei einer groBen Zahl von geférderten Ubernahmen werden
keinerlei Investitionen vorgenommen, die Férderung beschrankt sich
auf die nachgewiesenen, oben zitierten Ubernahmskosten. Besonders
in Zweifel zu ziehen ist eine derartige Férderungspraxis bei Ubernah-
men innerhalb von Familien (Kinder von den Eltern). Sehr kostspielig
wird diese Forderung (siehe Tab. 8) wiederum bei Fremdenverkehrs-
Ubernahmen.

2 Beispiele zur Verdeutlichung: a) Ubernahme eines Hotels in der
Stadt Salzburg von der Mutter; Art der Ubernahmskosten:

Ubernommene Investitionskredite (fiir in den Jahren 72 bis 78

vorgenommene
Investitionen) aushaftend S 6,0 Mio.
— 30 Prozent Eigenmittelanteil S 1,8 Mio.

grundsiétzlich férderbare Kosten S 4,8 Mio. Forderungsobergrenze
2,0 Mio.; daher: 15 Prozent Forderung von 2,0 Mio. = S 300.000,— nicht
ruckzahlbarer Forderungszuschull.

b) Ubernahme eines Hotels im politischen Bezirk Innsbruck-Land von
den Eltern; Art der Ubernahmskosten: Abfindung an Geschwister

S1,2 Mio.
Versorgungsrente S 1,26 Mio.
Abléose von Investitionskrediten S04 Mio.
S 2,86 Mio.
— 30 Prozent Eigenmittelanteil S 0,86 Mio.
grundsitzlich férderbare Kosten S 2,0 Mio.

daher: 15 Prozent Férderung von 2,0 Mio. = S 300.000,— nicht rtickzahl-
barer Forderungszuschul3.

Daraus wird erkennbar, dall die Aktion in derartigen Fillen tiberwie-
genden Umschuldungscharakter annimmt. Die Férderungsmittel kom-
men in solchen Fillen zudem einem Personenkreis zugute, der gegen-
tiber dem Bevélkerungsdurchschnitt materiell bevorzugt ist.

Neben der erwahnten ,,Fremdenverkehrs- bzw. Ubernahmsproblema-
tik“ ist auch eine Reihe von anderen Merkmalen der Forderungsaktion
kritisch zu bewerten. Beispielsweise sei hier die Ubernahme von
Apotheken mit angeschlossener Drogerie erwihnt: Als Ubernehmer
eines Betriebes, flir welchen eine einschliagige Gewerbeberechtigung
erforderlich ist und der von der Apotheke héufig in gewisser Hinsicht
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raumlich getrennt ist (eigener Eingang), ist der Férderungswerber wohl
formell zu akzeptieren (bei Berticksichtigung aller anderen Form-
Erfordernisse); tatsichlich wird in diesem Fall aber auch der Uberneh-
mer der Apotheke gefordert. Unter Bedachtnahme auf die Ertragssitua-
tion von Apotheken kann man hier eindeutig von einer Fehlallokation
offentlicher Mittel sprechen. Ahnliches lieBe sich etwa auch zur Uber-
nahme von Trafiken an umsatztriachtigen Platzen durch Nicht-Invalide
und zu einigen anderen Fillen sagen.

Unter diesen Aspekten mull eine Umgestaltung der Forderungsak-
tion in verschiedener Hinsicht tiberlegt werden.

An erster Stelle wire zu bedenken, ob die Aktion nicht in regionaler
Hinsicht und auf Nahversorgungs-Betriebe zu beschrianken wire. Dies
wiirde bedeuten, daB in ,,entwicklungsschwachen* Regionen wie bisher
Ubernahmen und Neugriindungen in ,,allen” Branchen gefordert wer-
den kénnten, in den Agglomerationen nur noch fiir die Versorgung
wichtige Unternehmen. Die derzeitige, iilberaus grofle Bevorzugung
wirtschaftlich starkerer Regionen innerhalb der Aktion legt eine derar-
tige Anderung nahe.

Als abgeschwichte Variante wiére eine regionale Differenzierung des
ForderungszuschulBes vorstellbar: Beibehaltung der ZuschufB3héhe
(15 Prozent) in ,,Problemregionen® (die Erstellung einer entsprechen-
den Regions-Liste wére erforderlich), verringerter Zuschull in den
anderen Teilen des Bundesgebietes (z. B. 10 Prozent).

Auch eine branchenweise Differenzierung wire in Betracht zu ziehen,
und zwar auch im Falle der angedeuteten regionalen Differenzierung.
Am ehesten wire eine Bevorzugung bestimmter Bereiche des produzie-
renden Gewerbes (Stichwort: ,,moderne, umweltschonende Produkte*)
zu vertreten.

Weiters wire auch ein unterschiedlich hoher Forderungszuschuf3 fiir
Neugriindungn und Ubernahmen sinnvoll (etwa 15 Prozent fiir Neu-
grandungen, 10 Prozent fiir Ubernahmen).

Unabhingig von eventuellen Verdnderungen in der oben skizzierten
Richtung: Besonders wichtig wire eine Verdnderung der Forderungs-
bedingungen bei Ubernahmen. So sollten bei Ubernahmen innerhalb
von Familien entweder nur die im Zuge der Ubernahme vom Férde-
rungswerber durchgefiihrten Investitionen geférdert werden, oder
zumindest der forderbare Anteil fir Kosten der Ubernahme wie z. B.
Erbteilsentfertigungen, Leibrenten, Kreditibernahmen, usw.
beschrinkt werden. Beispielsweise wire vorstellbar, dafl fur diese
Ubernahmskosten nur noch eine Férderung fiir einen Héchstbetrag von
0,5 Mio. S moéglich wire (15 Prozent davon = S 75.000,-); der verblei-
bende Rest bis zur derzeit bestehenden Forderungs-Obergrenze
(1,5 Mio. S von 2,0 Mio. S) kénnte nur in Hohe der nachgewiesenen
Investitionen geférdert werden.

Die fur die Neugrindung von Beherbergungsbetrieben formulierten
Forderungskriterien — Situierung in , Entwicklungsgebieten“ bzw.
,wesentliche Strukturverbesserung des Ortes oder der Region* — muif3-
ten durch eine Liste der zu berticksichtigenden ,,Entwicklungsgebiete*
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sowie der zur Beurteilung der Strukturverbesserung erforderlichen
Kriterien ergianzt — und damit verschéarft werden.

Der niedrige Anteil von Foérderungsantrigen aus ,entwicklungs-
schwachen® Gebieten 143t sich wohl zum Teil auf Informationsméngel
zurtickfihren. Beratung und Information wéren daher in diesen Lan-
desteilen zu intensivieren.

Es durfte auf der Hand liegen, dall} insbesondere in einer Periode
wirtschaftlicher Stagnation auch der Einsatz von o6ffentlichen Forde-
rungsmitteln gezielt und in einem maoglichst optimalen Verhéltnis von
Aufwand zu Ergebnis erfolgen sollte. In diesem Sinne sind die oben
skizzierten Anderungsvorschlige zu verstehen. Es kann bei vorsichtiger
Schiatzung angenommen werden, daf} bei einem zuletzt mit Kosten von
ca. 100 Mio. S geforderten Volumen von ca. 650 Mio. S zumindest
20 Prozent ohne nachteilige Wirkungen auf die Ubernahms- und Neu-
grundungstatigkeit gespart werden kénnten.

410




	Gewerbeförderung am Beispiel der "Existenzgründungsaktion"

